
249 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1980 02 13 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb und die Exekutionsordnung ge

ändert werden (UWG-Novelle 1980) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 531/1923, gegen' 
den unlauteren Wettbewe~b in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr; 192/1926, 111/1936, 
145/1947, 11/1969, 74/1971, 422/1974 und 88/ 
1975 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 4. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu 
Z wecken des Wettbewerbes in öffentlichen Be
kanntmachungen oder anderen Mitteilungen, die 
für einen größeren Kreis von Personen bestimmt 
sind, über geschäftliche Verhältnisse wissentlich 
zur Irreführung geeignete Angaben (§ 2) macht, 
ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 180 Tages
sätzen zu bestrafeq." 

2. Nach § 6 ist § 6 a mit folgender Über
schrift einzufügen: 

"M 0 gel p a c k u n g 

§ 63. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes 
Fertigpackungen in den geschäftlichen Verkehr 
brirugt, bei denen das MißverhälLtnis zwischen 
Verpackungsgröße und Füllmenge nicht ,durch 
die Eigenart der, Ware oder durch verpackungs
technische Gründe bedingt ist, kann auf Unter
lassung und unter den Voraussetzungen des § 2 
Abs. 1 3uf Schadenersatz in Anspruch genommen 
werden." 

3. § 8 hat zu entfallen. 

4. § 10 Abs. 1 hat zu lauten: 

, ,,§ 10. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbes dem Bediensteten 
oder Beauftragten eines Unternehmens Geschenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder 

gewährt, um durch unlauteres Verhalten des Be-" 
diensteten oder Beauftragten bei dem Hezug von 
Waren oder Leistungen eine' Bevorzugung für 
sich oder einen Dritten zu erlangen, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu 
bestrafen. " 

5. § 10 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn die Tat nach anderen BestJimmungen mit 
gleicher oder str,engerer Strafe bedroht ist." 

6. § 11 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Wer als Bediensteter eines Unter
nehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die 
ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut 
oder sonst zugänglich geworden sind, während 
der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbe
fugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes mit
teilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Ta
gessätzen zu bestrafen." 

7. § 12 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 12. (1) Wer die ihm im geschäftlichen Ver
kehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften 
technischer Art zu Zwecken des Wettbewerbes 
unbefugt yerwertet oder anderen mitteilt, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe 'bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu 
bestrafen." I 

8. § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. In den Fällen der §§ 1, 2, 3, 6 a und 10 
kann der Anspruch auf Unterlassung von jedem 
Unternehmer, der Waren oder Leistungen gleicher 
oder verwandter Art herstellt oder in d'en ge
schäftlichen Verkehr bringt (Mitbewerber), oder 
von Vereinigungen zur Förder,ung wirtschaftlicher 
Interessen von Unternehmern geltend gemacht 
werden, soweit diese Vereinigungen Interessen 
vertreten, die durch die Handlung berührt wer
den. In den Fällen der §§ 1, 2 und 6 a kann der 
Anspruch auf Unterlassung auch vom österrei-
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2 249 der Beilagen 

chischen Arbeiterkammertag, von der Präsiden
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster
reichs oder vom österreichischen Gewerkschafts
bund geltend gemacht werden." 

9. § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Der Inhaber eines Unternehmens kann 
wegen einer nach den §§ 1, 2, 6 a, 7, 9, 10 Abs. 1, 
11 Abs. 2, 12 unzulässigen Handlung auch dann 
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, 
wenn die Handlung im Betrieb seines Unter
nehmens von einer anderen Person begangen wor
den ist. Er haftet in diesen Fällen für Schaden
ersatz, wenn ihm die Handlung bekannt war 
oder bekannt sein mußte." 

10. § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

teilsspruch nach Umfang oder Wortlaut abwei
chenden oder ihn ergänzenden Inhilt der Ver
öffentlichung bestimmen. Dieser Antrag ist spä
testens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils 
zu stellen. Ist der Antrag erst nach Schluß der 
mündlichen Streitverhandlung gestellt worden, 
so hat hierüber das Erstgericht pach Rechtskraft 
des Urteils mit Beschluß zu entscheiden. 

(6) Das Gericht erster Instanz hat auf Antrag 
der obsiegenden Partei die Kosten der Veröffent
lichung festzusetzen und deren Ersatz dem Gegner 
aufzutragen. 

(7) Die, Veröffentlichung auf Grund ein,es 
rechtskräftigen Urteils oder eines anderen voll
streckbaren Exekutionstitels ist vom Medienunter
nehmer ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen." 

,,§ 19. (1) Die'Strafen, die auf die inden 13. Die überschrift des § 32 sowie dieser haben 
§§ 4, 10 Abs. 1, 11 Abs. 2, 12 mit Strafe bedroh-, zu lauten: 
ten Handlungen 'gesetzt sind, treffen den Inhaber ,,4. Vorschriften über Kennzeichnungen / 
eines Unterne'hmens auch dann: wenn er vor-' 
sätzlich die im Betrieb seines Unternehmens von § 32. (1) Mit Verordnung kann angeordnet 

werden, daß bestimmte Waren einer anderen Person begangene Handlung nicht 
gehindert hat." 1. nur in vorgeschriebenen Mengen, Verpackun-

11. Die überschrift des § 20 sowie dieser haben 
zu lauten: 

"Verjährung zivilrechtlicher An
sprüche 

§ 20. (1) Unterlassungsansprüche nach diesem 
GesetZ verjähren sechs Monate, nachdem der An
spruchsberechtigte von der Gesetzesverletzung 
und von der Person des Verpflichteten erfahren 
hat; ohne Rücksicht darauf drei Jahre nach der 
Gesetzesverletzung. 

(2) Solange ein gesetzwidriger Zustand fort
besteht, bleibt der Anspruch ,auf seine Beseitigung 
(§ 15) und auf Unterlassung der Gesetzesver-
letzung gewahrt." ' 

12. § 25 Abs. 2 bis 7hat~u lauten: 

,,(2) Inden Fällen der§§ 4 IUnd 10 'kann das 
Gericht dem freigesprochenen Angeklagten auf 
seinen Antrag die 'Befugnis zusprechen, das frei-

gen oder unter Einhaltung ,eines bestimmten 
Verhältnisses zwischen Verpackungsgröße 
und Fullmenge, 

2. nur unter Ersichtlichmachung 
a) des Namens (Firma) und des Geschäfts

sitzes des Erzeugers oder Händlers, 
'b) der Menge (Gewicht, Maß, Zahl), 
c) der Beschaffenheit (einschließlich der für 

die Verwendung wesentlichen Angaben), 
d) der für den ordnungsgemäßen Gebrauch 

und die Pflege wesentlichen Angaben, 
e) des Preises (auch in Beziehung auf be

stimmte Gewichts- oder Mengeneinhei
ten) sowie 

J) der örtlichen Herkunft 
gewerbsmäßig feilgehalten oder sonst in Verkehr 
gesetzt werden dürfen. ' 

(i) Mi:t Verordnung kann angeordnet werden, 
daß bestimmte Dienstleistungen -

sprechende Urteil innerhalb bestimmter Frist auf 1. flur in vorgesGhriebenen Mengenein:heiten 
Kosten des Privatanklägers zu veröffentlichen. (insbesondere Leistungs-, -Maß- oder Zeit-

d einheiten), (3) Wird, ausgenommen die Fälle, er §§ 11 
und 12, auf Unterlassung geklagt, so hat das 2. nur unter Ersiehtlichmachung 
Gericht der obsiegenden Partei, wenn diese' daran a) des Namens (Firma) und 
ein berechtigtes Interesse hat, auf Antrag die sitzes desjenigen, der die 

des Geschäfts
Dienstleistung 

Befugnis zuzusprechen, das Urteil innerhalb 'be- anbietet oder erbringt, 
stimmter Frist auf Kosten des Gegners zu ver- b) der Menge (insbesondere Leistung, Maß, 
öffentlichen. Zeit) sowie 

(4) Die Veröffentlichungumfaßt den UrteiIs- c) der Beschaffenheit (einschließlich der für 
spruch. Die Art der Veröffentlichung ist im Urteil den Empfänger der Dienstleistul1g 
zu bestimmen. wesentlichen Angaben) 

(5) Im Zivilverfahren kann das Gericht auf gewerbsmäßig angebot'en oder erbracht werden 
Antrag 'der obsiegenden Partei einen vom Ur- dürfen. 
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(3) Die Verordnungen nach den Abs. 1 oder 2 
können angeben, wie die Beschaffenheitsmerk
male festzusteHen sind; dabei ist auf den jeweili
gen Stand der Technik Bedacht zu nehmen. Die 
Veror,dnungen können- auch best~mmen, w.ie, wo 
(bei Waren nach Tunlichkeit auf diesen) und 
wann die vorgeschriebenen Kennzeichnungen an
zllbClingen sind, und deren Inhalt sowie die wegen 
der -Beschaffenheit der Waren oder Dienst1eist~n
gen oder besonder,er Verhältnisse gestatteten Ab
weichungen oder Ausnahmen sowie die zur Ein
haltung der Verordnung geeigneten überwa
chungsmaßregeln festleg·en. Je nach Art der Waren 
oder Dienstleistungen können si<;h die Verord
nungen auf alle oder auch nur auf einzdne Kenn
zeichnungsmerkmale beziehen. Weiters können 
Verordnungen nach Absatz 1 auf Waren be
schränkt werden, die zur Entnahme durch Kun
den bestimmt sind. In Vorschriften über Waren
kennzeichnung kann auch vorgesehen werden, 
daß für ihre Einha1-tun~ nur der Hersteller oder 
Importeur verantwortlich ist. 

(4) In Verordnungen nach Abs. 1 können 
für Waren, deren Gewicht oder Gr,öße sich infolge 
ihrer natürlichen Beschaffenheit während .des Auf
bewahrens in der Regel verringert, die hiefUr 
statthaftJen Grenzen hesonders festgesetzt wer
den. 

(5) Mit Verordnung -können auch bestimmte 
Bezeichnungen für 'Waren und Dienstleistungen 
vorgeschrieben, zugelassen od.er verboten werden. 
Die vorstehenden Absätze gelten, soweit sie an
wendbar sind, auch für diese Verordnung. 

(6) Die Abs. 1, 3 und 5 sind auf Lebensmittel, 
Verzehrprodukte-und Zusatzstoffe nur insoweit 
anzuwenden, als durch Verordnung angeordnet 
werden kann, daß diese Waren nur in vorgeschrie
benen Mengeneinheiten oder nur unter Ersicht
lichmachung des Preises (auch in Beziehung auf 
bestimmte Gewichts- oder Mengeneinheiten) feil
gehalten oder sonst in Verkehr gesetzt werden 
dürfen." 

14. § 33 Abs. 2 und 3 hat zu lauten: 

,,(2) Im Fall der Bestrafung wegen Verstoßes 
gegen eine nach § 32 erlassene Kennzeichnungs
verordnung ist auf Anbringung der fehlenden 
vorschriftsmäßig·en Kennzeichnung auf den der 
Verfügung des Bestraften unterliegenden Gegen
ständen, gegebenenfalls unter Beseitigung der 
vorhandenen unrichtigen oder vorschriftswidri
gen Kennzeichnung oder nach Erfordernis der 
diese tragenden Umhüllung oder Verpackung, 
oder, wenn eines oder das andere nicht möglich 
ist, auf den Verfall dieser Gegenstände zu er
kennen. 

(3) Wenn einer nach § 32 Abs. 5 erlassenen Ver
ordnung zuwidergehandelt wurde, ist im Fall der 
Bestrafung die Beseitigung der' unrichtigen oder 

vorschriftswidrigen oder -die Anbringung der 
fehlenden yorschriftsmäßjge~Bezeichnun~ der 
der Verfügung .des Bestraften unterliegendeI). 
Gegenstände oder, wenn dies nicht möglich ist, 
deren Verfall anzuordnen." . 

15. § 34 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Eine Verwaltungs,Übertretung liegt nicht 
vor, wenn eiJne in c1en~§ 29 Ahs. 2, 30 Abs .. 2, 
31 Abs. 3 odex 33 Abs. 1 ,bezeichnete TM deI). Tat
bestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

16. § 37 Abs. 1 und 2 hat zu 1auten: 

,,§ 37. (1) D.as ZoEla:Il,l·t hat de.p:1 über die- War.e 
Verfügungsberechtigten .,die Gelegenheit zu 
geben, in.nerhalb angemesseJler Fxist deI). ,für die 
Zuriickbehaltungauf Gr~d der §§ 35 und 36 
ursächliche~ Mangelzl1 beb;C'ben. 

(2) Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so 
ist die Ware freizugeben. Anderenfalls ist die 
Zurüc:kbehaltun~ unv.erzüglim .der Bezirksver
waltungsbehörde, in deren Bezirk die Ware zu
rückbehalten wurde, unter Mittei1ung des ·Sach
verhaltes anzuzeigen." 

17. Der bisherige Wortlaut des § 37 Abs. 2 ist 
als ,,(3)", der bisherige Wortlaut des§ 37 Abs. 3 
als ,,(4)" zu bezeichnen. 

ARTIKELII 

Die Exekutionsordnung :v:om 27. Mai 1'896, 
RGBl. Nr. 79, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 140/1979, wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 354 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Exekution hat mit Androhung der für 
den Fall der Saumsal zu verhängenden Strafe zu 
beginnen; als erste Straf·e darf' mir eine Geld
strafe angedroht werden." 

2. § 354 Abs. 3 hat zu entfallen. 

3. § 355 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 355. Die Exekution gegen den zur Unter
lassung einer Handlung oder zur Duldung der 
Vornahme einer Handlung Verpflichteten ge~ 
schieht dadurch, daß wegen eines jeden Zuwider
handelns nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des 
Exekutionstitels auf Antrag vom Exekutions
gericht anläßlich der Bewilligung der Exekution 
eine Geldstrafe verhängt wird. Wegen eines jeden 
weiteren Zuwiderhandelns hat das Exekutions
gericht auf Antrag eine weitere Geldstrafe oder 
eine Haft bis zur Gesamtdauer eines Jahres zu 
verhängen. Diese sind nach Art und Schwere 
des jeweiligen Zuwiderhandelns auszumessen." 

4. § 355 Abs. 3 hat zu ,entfallen. 
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4 249 der Beilagen 

5. § 359 hat zu buten: 

,,§ 359. Die einzelne Geldstrafe darf in jeder 
einzelnen Strafverfügung 50 000 S nicht über
steigen. 

Ist die Geldstraf.e zu Unrecht verhängt worden 
oder fällt die Pflicht zu ihrer Zahlung nachträg
lich weg, so ist der erhaltene Betrag dem Ver
pflichteten zurüd.zuzahlen. über die Rückzah
lungspflicht hatmf Antrag des Verpflichteten 
das Exekutionsgericht durch Beschluß zu entschei
den. 

Die zur Erwirkung von Handlung~n, Duldun
gen oder Unterla:.sungen verhängten Geldstrafen 
sind unter Vorb~!halt einer Rückzahlungspflicht 
nach Abs. 2 vom Exekutionsgericht dem Träger 
der Sozialhilfe zu überweisen, der für den Ort 
zuständig ist, in dem der Verpflichtete seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat;. falls aber der Ver
pflichtete im Inlandkeinen gewöhnlichen Aufent
halt hat, ist der Ort maßgebend, an dem das 
Exekutionsgericht seinen Sitz hat. Bekämpft der 
Verpflichtete die Exekution durch einen Rechts
behelf, bevor die Geldstrafe dem Träger der 
Sozialhilfe überwiesen worden ist, so ist sie erst 
nach rechtskräftiger Entscheidung über diesen 
Rechtsbehelf zu überweisen." 

6. § 361 erster ~;atz hat zu lauten: 

"Die Haft darf nur verhängt werden, wenn 
der maßgebliche Sachverhalt bewiesen ist (§ 55 
Abs. 2); sie darf in jeder einzelnen Strafverfü
gung nicht für lä::lger als für die Dauer von zwei 
Monaten verhängt werden." 

ARTIKEL III " 

Verweisungen auf den bisherigen" § 25 gelten 
als Verweisungen auf § 25 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes. 

ARTIKEL IV 

§ 19 Abs. 4 des Preisgesetzes, BGBl. Nr. 260/ 
1976, bleibt aufrecht. 

ARTIKEL V 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. April 1980 in 
Kraft. 

ARTIKEL VI 

(1) Mit der Vollziehung des Art. I sind die 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie, fUr Finanzen, für Land- und Forstwirt
schaft und für Justiz betraut; hinsichtlich der Er
lassung von Verordnungen gemäß § 32, soweit 
es sich um Lebensmittel, Verzehrprodukte und 
Zusatzstoffe handelt, jedoch im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II ist der Bun
desminister für Justiz betraut. 

(3) Mit der Vollziehung der Art. III und IV ist 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut. " 
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E~ läuterungen 

A. Kompetenzrechtliche Grundlage 

Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewer
bes ist gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes 1929, das gerichtliche Exe
kutionsrecht gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG in 
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. 

B. Allgemeines 

Mit dem Entwurf wird der seit der UWG-No
velle 1971 verstäi:kt pO&1itivi,erte Gedanke, den 
Schutz der Mitbewerber vor unlauterem Wett
bewerb zu verstärken und eine bessere Transpa
renz des Marktes zu bewirken und damit auch 
dem Konsumentenschutz zu dienen (vgl. EB zur 
RV UWG-Nov 1971, 243 BlgNR XII. GP, 3) 
weitergeführt. Zugleich wurden im Inter,esse der 
Rechtsklarheit und übersichtlichkeit das Straf
rechtsanpassungsgesetz, BGBI. Nr. 422/1974, das 
die gerichtlich1en Strafbestimmungen des UWG im 
Zuge der Strafrechtsreform mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1975 dem neuen Strafre,cht in den Be
griffen und im Strafensystem generell angeglichen 
hatte, eingearbeitet. Dabeisollrnit dervorlie
genden Novelle über die bloße formelle An
gleichung hinaus die rechtspolitische Anpassung 
vorgenommen werden, die sich aus den Grund
sätzen des neuen Strafrechts ergibt. Die Moderni
sierung des zivil- und strafrechtlichen Schutzes 
der Mitbewerber und .Verbraucher vor unlaute" 
rem Wettbewerb erforderte auch eine Anpassung 
der Exekutionsordnung zur wirksameren Durch
setzbarkeit von Unterlassungsansprüchen. 

Soweit mit dem vorangehenden, zur Begut
achtung vel'lS'andtenEntwurf ,darüber hinausgehen
de Ziele verfolgt wurden, insbesondere auch die 
Vereinheitlichung des gesamten hnmaterialgüter
rechts unter Bedachtnahme auf die Patentgesetz
novelle 1977, wurden diese Vorschläge angesichts 
sehr gewichtiger. Argumente der eingelangten 
Stellungnahmen aus dem Kreise der Praxis und 
Wissenschaft vorerst zurückgestellt. Dazu kommt, 
daß insbesondere das Urheberrecht in noch ande
ren, als den vorgeschlagenen Punkten verbesse
rungsbedürftig ist. Dem nun vorliegenden Ge
setzentwurf sind umfangreiche Verhandlungen 
der in den Konsumentenschuti insbesondere 

durch ihr Begutachtungsrecht und die Verbands
klagslegitimation eingeschalteten Sozialpartner 
vorangegangen. Der erzielte Komprorniß führte 
auch dazu, daß insbesondere zur Effizienzsteige
rumg des administrativen Konsucr1ltentensch,utzes 
gemachte Vorschläge zurückgestellt werden muß
ten. Andererseits wurde Einigung über den Rah
men des Kennzeichnungsrechts für Waren und 
Dienstleistungen sowie Auszeichnung der Grund
preise erzielt. 

Der im wesentlichen in zwei Artikel gegliederte 
Entwurf sieht daher vor: 

1. Ausbau der Verbandsklagsbefugnis durch 
Einbeziehung der Unterlassungstatbestände 
nach § 1 und neu nach § 6 a UWG für die 
in § 14 zweiter Sa,tz le@itimierten Verbände, 

2. Ausbau des Waren- und Dienstleistungskenn
zeichnungsrechts durch Schaffung eines neuen 
Sondertatbestandes gegen irreführende Wer
bung durch sogenannte Mogelpackungen 
(§ 6 a) als auch Erweiterung des Kennzeich
nungsrechts insbesondere durch Einbeziehung 
von Dienstleistungen (§ 32), '. 

3. Verbesserung des Rechts der Urteilsveräffent
lichung unter Bedachtnahme auf einen 
größtmöglichen Aufklärungseffekt der Mit
bewerber und Verbraucher im allgemeinen 
(§ 25), 

4. Stärkung der Durchsetzung des Unterlas
sungsrechtsdurch Novellierung der EO und 

5. Rechtsbereinigurug und Rechtsanpas:sung 
insbesondere aus gerichtlicher und verwal
tungsstrafrechtlicher Sicht. 

Methodisch war zu berücksichtigen, daß das 
UWG weitgehemd Richterrecht enthält,' weshalb 
die bisherigen Regelungen nicht ohne Not be
seitigt werden sollten, vor allem solche, die sich 
eingelebt haben und durch eine jahrzehntelange 
Rechtsprechung geklärt worden sind. Das gvlt 
besonders für das Zurückstellen eines über den 
nun vorgeschlagenen Rahmen hinausgehenden 
Anderungsvorhabens hinsichtlich des sonsuigen 
Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatz~ 
rechts. Aufgegriffen wurde jedoch das allseits 
begrüßte Verlangen, die Verjährungsbestimmun-
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gen anzupassen (§ 20). Weiters war zu beachten, 
daß das UWG eine Reihe von Bestimmungen 
enthält, die durch die Reform des Medienrechts 
berührt werden; vgI. etwa die §§ 2 Abs. 2, 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 2. Noch sind die parlamen
tarischen Beratungen über die Regierungsvor
lage zum Mediengesetz (2 BlgNR XV. GP) nicht 
abgeschlossen. Daher war im vorliegenden Gesetz
entwurf in diesen Punkten noch von der be
stehenden Gesetzeslage auszugehen. Hiezu ist etwa 
auch auf di.e zu § 25 Abs. 7 vorgesehene Bestim
mung hinzuweisen, die ergänzend an die des 
§ 25 des Pressegesetzes anschließt, inhaltlich frei
lich über die im § 53 der genannten R V hinaus
gd'it. 

Der Weg der NoveUierung bedingt weiters, 
daß in der Terminologie und Gesetzessprache die 
bisherig.e Regelungstechnik und' Legistik des gel
tenden Rechts aum für die Novelle bestimmend 
sein mußten (vgl. Gesetz statt dem heute ge
läufigeren Begriff Bundesgesetz usw.). 

c. Besonderes 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 1): 

Neben einer Anwssung der Strafdrohung im 
Sinn der Grundsätze des neuen Strafrechts wird 
im Tatbestand hinsichtlich der Irreführungseig
nung Wissentlichkeit im Sinn des § 5 Abs. 3 StGB 
verlangt. 

Zu Z 2 (§ 6 a): 

Aufbewahrens oder die Sperrigkeit, nicht aber 
das Design, gemeint - oder Erfordernisse der 
Verpackungstechnik bestimmt sein. 

Zu Z 3,10 und 12 (§§ 8, 19,25): 

Der Tatbestand des § 8 deckt sich nahezu 
vollständig mit dem jüng·eren des § 152 StGB. 
Dabei umfaßt die jüngere Regelung die § 8 UWG 
zu unterstellenden Fälle ganz überwiegend. § 152 
StGB ist dabei die umfassendere Bestimmung, 
weil sie nicht lediglich auf Handlungen aus Grün
den des wirtschaftlichen Wettbewerbs abgestellt, 
also gewissermaßen auf Handlungen aus einem 
bestimmten Motiv heraus eingeschränkt ist, son
dern auch deshalb, weil sie nicht Handeln wider 
besseres Wissen e§ 5 Abs. 3 StGB) verlangt, zur 
Herstellung des Tatbestandes also auch bedingter 
Vorsatz genügt. Im Zuge der mit der Novelle 
angestrebten Anpassung an die Grundsätze des 
neuen Strafrechtes erweist sich § 8 UWG als ent
behrlich und kann daher ersatzlos gestrichen wer
den. Demgemäß waren die Verweisungen und an 
diesen Tatbestand anknüpfenden Bestimmungen 
(§ 19 und § .25 Abs. 2 und 3) entsprechend zu 
än.dern (Art. I Z 10 und 12); 

Zu Z 4 bis 7 (§§ 10 Abs. 1 und 3, § 11 Abs. 1 
und § 12 Abs. 1): 

Die Herabsetzung der Obergrenze der wahl
weise angedrohten Freiheits- und Geldstrafe ent
spricht dem Strafdrohungssystem des neuen Straf
gesetzbuches, wie es bei vergleichbaren Tatbestän
den (etwa § 122 StGB) Ausdruck findet. Gleiches 
gilt für die Beseitigung der Kumulationsmäglich
keit von Freiheits- und Geldstrafe. 

{>er bisherige § 10 Abs. 3 ist im Hinblick auf 
§ 20 StGB, der auch für strafrechtliche Neben
gesetze gilt, überflüssig. 

Während durch die Neufassung des Kennzeich
rtungsrechts (insbesondere § I 32 Abs. 1 Z 1 idF 
Art. I Z 13 des Entwurfes) die Standardisierung 
auch der Verpackung und des Verhältnisses zwi
schen Verpackungsgröße und Füllmenge im Ver
otdrtungsweg ermöglicht werden. soll, dient der 
Söndertatbestanddes § 6 a betreffend die Mogel-
packufig der Stärkung des Schutzes vor unlaute- Zu Z 8 (§ 14): 

rem Wettbewerb im Interesse der Mitbewerber Die Erweiterung der 'Klagsberechtigung soll den 
und der Verbraucher im allgemeinen. Damit soll im zweiten Satz genannten Klagsberechtigten vor 
dem Verbraucher insbesondere das Recht auf In- allem die Möglichkeit der Verfolgung von Wett
formation, auf Ermöglichung einesPreisverglei- bewerbsverstößen geben, die auf Verletzung der 
ches gesichert werden. Bisweilen wird es dem Ver- G lkl 1 d § 1 d ch V t·'ß V enera . ause es ur ers oe gegen or-
braucher schwer, mangels optischer Erkennbar- schriften, die auch einen fairen Wettbewerb zwi
keit der tatsächlichen Füllmenge, das wahre Ver- schen gesetzestreuen Mitbewerbern bewirken 
hältnis zwischen Füllmenge und Verpackung zu sollen. 
erkennen. Daran könnten auch Gewichtsangaben 
in bestimmten Fällen, insbesondere wenn sie in 
den Verbrauchern wenig geläufigen Maßeinheiten 
- wiewohl es gesetzliche sein müssen - erfolgen, 
wegen des nicht leicht erkennbaren Verhält
nisses zum Volumen nichts ändern. Im Interesse 
des die Werbung bestimmenden Wahrheitsgrund
satzes soll die Verpackung durch sachliche, ob
jektive Kriterien, nämlich die Eigenart der 
Ware ~ darunter werden dabei deren Beschaffen
heitsmerkmale, etwa ein Schrumpfen während des 

Zu Z 9 (§ 18): 

Hier war nur die Zitierung unter Bedacht
nahme auf § 6 a anzupassen. 

Zu Z 11 (§ 20): 

Die geltende Bestimmung läßt sowohl die Un
terlassungs- als auch die Schadenersatz ansprüche 
gleichermaßen in sechs Monaten verjähren. Diese 
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vom. allgemeinen Verjährungsrecht abweichende lel1s, d~e FlarSisUilllg, ,d~e er dem ,ihm .uitiellimäßiJg ZIU

Regelung wurde nun auf jenes Maß eingeschränkt, ; ge~prochenen Veröffentlichulllg.~r,echt :geg,ehen wis
das durch die Rasmlebigkeit der Werbung eine sen will, ,~n 'se~nem Antr,aJg V'oI'ZJUf,ormuliel'len. Hei 
Verkürzung, von zivilrechtlichen Ansprüchen aus seiner EntscheidlUng wird sich das Gericht ap. 
Wettbewerbsverstößen rechtfertigt. dem - 'Ohnedies kLar aus dem Gesetz erkeIlJil-

, haflen - Zweck der V,eröfFe!lltLich1.l'I1lg zu ori,en-
, tiel1en haben, socLaß ,eine ziUsätzliche aJU~drüc:kIiche 

Zu Z 12 (§ 25 Abs. 2 bis 7): 

S.chwerpunkt dieser Knd'erungen bildet - ab
gesehen von der Anpassung an den Entfall des 
Tatbestandes des § 8 - die Verbesserung des 
Rechts der Urteilsveröffentlichung unter Bedacht
nahme auf einen größtmöglichen Aufklärungs
effekt der Mitbewerber und der Verbraucher im 
allgemeinen. 

Durch die Veröffentlichung des Urteilsspruches 
wird der Zweck der Urteilsveröffentlichung, durch 

. eine entsprechende Aufklärung der öffentlichkeit 
die Wirkungen des Verstoßes mÖglichst zu be
seitigen, meist erreicht. In der heutigen' Praxis 
wird von der Möglichkeit des geltenden Rechts 
(§ 25 Abs. 5), nämlich eine über die Veröffent
lichung des Urteilsspruchs hinausgehende Befug
nis zu verlangen, kaum Gebrauch gemacht. 

~n ZiV'iJ~achen karnn jledoch die RaJssu11lg des 
U.rteiJ1sspruchs 'S'Ü ,sein, daß ,sie ,cLas we~eI11diche 
Engehn1s des Vem,ahl1ellls ):licht ,erkennen läßt. 
Da:mit kann ,cLann ·eine en1Jspl1echetnide Aufklämrug 
durch WiedJel1g.albe ,des Ul'Itlci1ssp11Uchs ,allein nicht 
erreicht wenden. Die b:~sher ~flgehene MÖgLichkeit 
(§ 25 Albs. 5), ,nelben ,dem Spl'luch auch Idie Gründe 
zu veröff'erutLidren, hiJ1f,c in ,solchen F~11en 'auch 
nicht immer befriedi:g,tlIJId. Denn leinel1sevtJs wiTd 
daJCrurch ,d:ie VeröffientLichullIgUinter Umständen 
sehr 1a'11Ige u11Jd IcLamit '~owohl runÜlbel1S1ichtJlich als 
auch oft uI1JV,enhäiluniSlIl1äßiJg wirtJschaftJ..ich be
las·1Jend ,für den kosvenpflichtigen Veröffell't
lich'Uifilg'Slgieigner, 'anlde1"e11seüus legen laJuch ,die Ur
veilsgrülllde ,cLi'e 'Zur AuH>!lä11Uifilg UnbeteiLigter not
w'CJlIrug,en EngebniJsse llllidlt ,immer ~n einer für 

. d,iJese leicht ,erkennibal'len W,cise Ida;r. 

Zur E1"'1"eichun,g ':des Z'weckJes der Veröff'ent
lichung soli ,daher ldem R.,ichter Idie ZJusätzbiche 
Möglichkcit I~egelben wenden, ami Antmg des ~'e
rechtigten ailis Iln'hark rder Veröff,ent1EchUll1!g, ZIU der 
die~er bed:iugt ist, ,eine Iden Une~bsspruch el1gän
z,eulIde, auch ,für ,den un,beueiU~gten LaJiJen lerfaßbane 
kurze Darstellung der wesentlichen Ergebruisse des 
Vediahnel11S zu rbeS1Jimmen' oder auch - beson
dem, wenn der Urtei:~sp11Uch .oder ,einz,elne sein,er 
Teile ohnedies crJiicht 'aJUSISIargekr~f.tirg I>irud - den 
Urocilslspruch ,durch ,eine denaJ"it1gre Dal"lS'1Jellulll,g 
zu ·ersetzen. Bi.ne solche Umfom1lllilierU!Ilg kann 
daJbei aJUch d!Ul1"chaJUis kürz,er 'sein, e1Jwa ldurch Weg
lasSIUng der ,Dm UneliLSISIp11Uch m~1JUJffilf,aß1Jen Be
standteil,e, w,ieKo~tenenoscheidiunrg, Parteienv,er
tJ"ieter. 

Bno~prechenJdder im Ziv,ilproZJeß herflschelllden 
DiJsposiüOl\1~ma~'me ,list 'eIS SadJ,e des A'l1tra~std-

Determmi'erulllg der ,ger,icht1ich,en Entscheidun.g 
nicht ,erfol1de111ich 1st. . 

In manchen FäHen Wleflden die BartieVeI11 vor 
KennoniJs des UroeiJ1s nicht beurteiJeI11 roönnen, ob 
di,e hloße Veröff,en'1:!lichJUngdeis - von ihnen ja 
erst angestrrehten - UrteiJIssprochs ZlUr Erreichung 
des Zwecks ausreicht, umso weniger kann oft be
urteiJt wenden, welche F1assurug der den Ur·teils
spruch ,ergänzenden .oder 'ensetzerudeln Veröff·ent
lichurugda.für erfoflderlich wäre. Der dann ob
siegend,en Partei .soll,daher die MÖlg,lichkeit einlg.e
räoUlffit wenden, auch n'Üch eini:gre Zeit nach dem 
EiI1tri1Jtder R!echwroraft ,erne tderartilge vom Ahs. 5 
abweich.erude BesoDmmurug .des Inhial,us der Ver
öffentlichullIg ZIU hegehren. Dieser ZeitraJUm 
wul1de ,auch. unter Bedachonahme laJUJf Idi,e ErmÖig
li·chrung ei'Il!e's .Bi,nvernehmeI1s mLt ,dem Veröffent
lichungsgegner abweichend von den sonst im Zivil
prozeß übLichen Fri!stJen V'on 14 T:l!gen mit vier 
Wochen begrenzt. DiJelses nachtr~gLidre Verfahren 
soHzWlar 'nicht durch Urteil, s'Ünd'ern ,durch Be
schlußaJbgresch1oSlse:n wrenden, richtet sich aber rirrn 
übri,gennachder Ziv:i1proZJeßondnung, ,für ,d:ie 
Kosten ,gelten :aiLso 'ewa die §§ 40 ff ZPO (damit 
aherauch -die §§ 44 iU'11Id 48); ,cilller V,erhandlung 
Ü'berden Antmg windes Im Ider Re~el nicht !be
dürfen. 

Der B'eg,nnn Ider V!i,erwöchiJgen Fri:stist nach 
alLgeimemen Regeln zu best]mnron,aJUch die 
Rechtskraft eines nicht mehr anfechtbaren Urteils 
wil'7d aho 'eJ"ist mnt der ZustelLung ,d,es Urteils an 
diJe P,al'ltei W1id~ISaJffi, IUIllId 'zwar ,mit der Z'UlStel
lunrgan dien B,erechoiJgoen. Treten Strciogenoslsen 
auf, so Ibeg,ilnnt ,die Frjjgt ,für jelden v'Ün ihnen 
gesondert 'Zu J'aru~en, aJUßer (in ,dem - hier wohl 
kaum Idenkbaren - F:aLldes, § 14 ZPO. 

Lm übr.i.g.en 'WiUncle weitgeheIlId reLaiS geltende 
Urt,ej,1s'V1er,öff,el1itJlichu11i~sI1echt . be>iJbeha,loen, ,das 
heißt, es hlelibt bei der Möglichkeit des Gerichts, 
die Art des Med!i'ums Ider Veröffeno1ichiU'IlJg UJnter 
Bedachtlnahme IaJUIf ,den Vieröff.entlichungszweck ZJU 
be>soDmmen. Es lblei~bt ,dem richterl.ichen ErmeSISlen 
v'ÜI1behalten, dem Int:ereSise de;sen, dem daJS ~echt 
auf U l'Ioeil1~1VeröffentlichU1llg zu,gespJ"iochen wird, 
und dem Inroeresse ,der b~tei1iJgten V,er;kehrskreise 
an .der Atu,fklä11Ul11ig .atUis;gewoge~ ~echruun.g zu 
tt1algen. 

D~e A1bs~ 4, 6 und 7 ~in.d ,a.ufailLe Veröffent
lichUlI1gSl~pf\Üche nach § 25 ra·nZiuwenden rUnd l'Iegdn 
nunmehra:uch !die Kos,tenfesuSieuZlUlng der V'er:
öff en tJ1i cllUiI1g. 
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Zu Z 13 (§ 32): 

GmrudsätzLich 1$011 ,die Venondnungsermächti
gurug des § 32, von tder in der Vellgangtenheit 
bereins vielfach Gebrauch gemacht wUJl1de, so weit\: 
ausgedehnt werden, daß die Kennzeichnung aller 
für den Geschäf1:i9abschLuß wesentlichen Umstärude 
vongeschrieben wlellden kann und überdi'es wch 
Di;erus,ole~sturuge.n einbezogen wenden können. 

Neu ist die MögliChkeit, das Verh1Vltrus zwi
schen RüLlmenge 'll'rud Verpackung,sgröße fiest:zIU
setzen. E1"gänzerud wunde dazu 'ein neuer Sonder
tatbestarud gegen Mißbräuche (§ 6,a) @eschaffen. 

In rein formaler Hin:sicht wunde die Aufzäh
lung der Kennzeichnungselemente in Abs. 1 -
und diesem foLgend auch im inhaltlich gänzlich 
neuen Ahs. 2 - durch Aufgliederungen über-
sichtlicher gestaltet. ' 

Zum Inhalt ist zu bemerken: 

Während bisher nur die Möglichmeit tbestand, 
bestimmte Verpackungen dann vorzuschreiben, 
wenn wei,ter,e Kennzeichnungsvorschrtlten für ,die 
betreffenden Waren bestanden, soll nunmehr auch 
die Vorschreioolllig ibesoimmoer Verpackungen, l.os
gelöst von weiteren Ke1l!l1z,eichnungsvol'1schriften, 
ermöglicht W1el'1den. 

Zu den bisher i,uAbs. 1 enthaloemm, 'die Menge, 
Qualität, rgeOlgr,a:pihi~che HermumIt, Iden Pr,eis und 
d·en Erzooger urud HänJdler betreffenrden Kenn
zeichl1JUJrugselemerune tritt n'och ,das .in der Lit. cl 
a'ngeführte Element. 

Von der b~sherig,en ~u9dl1ücklich,en ErwähnlUillg 
des "Ver maufem" wurde AJbsoautd genommen, 
weil diese Tätigkeit ohll'ed-ie'S durch das Feilhalten 
urud 9011lSoilge lruv,erkehrsetzen miterfaßt i:st. 

Abs. 2 'sdmfl\t die MögLichkeit, auch DielliS'tllei
sturugen ,zu k,entnzeichn,en. Der Begriff rder Dienst
Leisturug ist rc.:Lahei in dem weiten Umf'ang, wire er 
im Bereich Ides gewel'blichen RechtlSrschutzes ge
bramcht wind, 2m vel19tehen. Die rinn Abkommen 
von Nizza über d~e InternatioruaLe KIas,s.ifikation 
von Waren rUflid D~eruscleirstuIlJgten für die Eintra
gurug von Marken,BGBl. Nr. 401/1973, für dias 
Gebiet des Markenwesens angeführten Dienstlei
stUllJgen (KLaSrsen 35 bis 42) 9inld jedenfalls auch 
DienstlrenSrnu,rugen um Sinne des Albs. 2. 

Für diese Diens't1eistungen wunden aus den 
Kennzeichnurugseilementen ,des Abs. 1 j.eneatUSge
wählt UllId enuspl1echenld adapti'el't, denen prak
tische Booeutung zukommt. Unter rdem Begriff 
der "Beschaffenheit (einschließlich der f.ür dren 
Empfänger der Dieruso1eiSltÜlng wesentlichen An
gaben)" ist insbesondere auch dJie Angabe zu ver
stehen, db bei Enbrmguug rder D~ensdeiS'nunrg 
Roh- und HilfSistoffe, allenflatLk QUch Werkzeuge, 
V0n dem -die DienstleiJstullJg anlbitetenden Unter
nehmer beig'estdlt we1'!den. 

Die Ände11UllJgen des Albs. 3 tl'agen W wesen.t
Lichen dem geltenden Recht UJ11id' seiner Hanrd
hathung RechllJU'1lIg. Darüber hinraus wumLe dem 
Bedürfnis nach einer zusätzlichen BeschränkfllJtligs
möglichkeit des Geltungsbereiches der Verol'ld
nungen auch auf bestimmte Mitbewerbsformen -
und zwar UllIter AnlehllJurug an § 11 Abs. 5 Pr,eis
g,eSretz - Rechruurug getratgen. 

Abs. 4 foLgt ,dem gelnelliden Albs. 3. 

Ahs. 5 fol'gtinhalolich dem gelteruden Abos. 4, 
e11Weitel"t um den Be1'leich von Diel15tleiSrtun~en. 

Abs. 6 entspr,icht dem b~sheriJgen Abs. 5. 

Zu Z 14 (§ 33 Abs. 2 und 3): 

Die. Abs. 2 und 3 wunden - aibgesehen von 
ger,ingfÜJgigen sprachlichen Verbes'srerurugen -
insbesondere in ihr,er Zitiel1uIlJg der eruosprechen
den Absätze d'es § 32 geändert. 

Zu Z 15 (§ 34 Abs. 2): 

AnstJelle der brshen]gen Bestimmung des § 34 
Albs. 2, der entbehclichgeworden ist, wur,de 
eine SUibsidial"itätsklausel zur Vermeidung emer 
Doppe1beSrtrafung aufgenommen. 

Zu Z 16 (§ 37 Ahs. 1): 

§ 37 Abs. 1 ändert den Vor:ganrg der Zul1ück
behaltiUIltg dahingehellJd ab, daß die Zollämter 
im Falle der Er:l3J9Sung ernrer 3Juf § 35 oder § 36 
gestütznen VerondnullJg v,orerst Mängel dem Ver
Hvgungs!be1'lechtigten mit2mteilen und ihm für 
ihre Breheburug eine allJgemessene Frist Z1U &et~en 
haben. 

Gemäß Albs. 2 ,ilSt bei fr,istgerechter Märugel
behebung d'ie Ware - sofern nicht auf andere 
V011Schriften geS'nÜtzte GrünJde enogegenstehen
freizugeben. Nur Eür den Fall, daß amch in der 
ges,etzten Frist der Kenn~eidmunigsmalllJgel nicht 
behoben wind, i:st dies der BezirksrverwraloUJ11ig~-
behörde mitzuteilen. . 

Diese Regelung hat gegenüber der derzeit gel
tenden den Vorteil, daß nicht ~n jedem Fall eine 
Befa's's:ullJg der Bezirklsverw3JltuIlJg,sibehöl1de ooatt~ 
findet. Dies hat im aJ:1el'lel1ster Liil1.~e den Vorteil 
ei:ner erheblichen VerwaltrurllJgsver,einfachunrg für 
sich. Darülber hillli3JUS ,1st auch .darmf Bedacht zu 
nrehmen, daß der inJändiJsche Ver:f'Üg!llJl1lgslbepech
dgte häufig marugeh V,er,schu~den ohn,ed,ies von 
der BezirmSrviel'WaJtunIg9behönde nicht Ibestmft 
werden ma>run. überhaupt ,iJst ja der l'1echtspoEoi
sche Sinn der Ellmächt~gt1IIlIg der Zollämter nicht 
in der Bes.t;raturug, soooern ,darm zu ~ehen, ~icher
zu:~telUen, daß llJUr em'WIarudfrei gekennzeichnete 
W':al"en in den in'lä11ldi:schen Ver.kehr ig'eIanlgen 
UD)d a.urf ruese Weis,e den im por.cirel'ten Wal1en 
ruicht ein WettJheWlel1bsvorneil @etgenürber ,in'län,dQ
schien 'Wiar,en wkommt. 
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Zu Art. 11 (EO): 

Aus dem Hinrweis ,in den §§ 354 Albs. 3 und 
355 Abs. 3 EO, daß die in einer einzelnen 
StrafverfÜl);1U<IlJg ,,1al1Jgedmhte" GelicL~tliaf.e 50 000 S 
nicht übersteigen darf, hm die Gerichlb!Ypnax'is 
gefolgleI1t, daß in der Exekutiol1J&bew,iJLl:iglUl1Jg eine 
Stpafe z'unächst nur aDlgedl"Oht werden könne. 
Die Strafe konnte demllJach er,stdann v'erhäfllgl\: 
w,erlden, wenn nach Zu'soe1liUJng der Exekru,oiorus
bewiHliguDig neuel'lich gegen das ger,ichi\:J,iche Ver
bot v,er,stoßen worden w:ar. Lm Engebn~ war es 
somit möglich, ein gerichcliches Verbot auch 
nach dessen EflLaSiStung ohne größere Sankcionen 
zu vedetz,en. Dliese "S:lJnkoioIfiS5chwäche" der EO 
soH nun durch e~ne geäJruderte F1a.s5ttmg der e~n
schläg'i@en B-est~mmUJng behoben werden. Der 
Höchstlbetra.g für ,die einrzell1Je GeLd'st,nfe iJs,t nun
mehr lailJ1gemelin in § 359 Abs. 1 f,estJgestetzt. 

Bei. dieser Gel<~eniheit wurde auch der in 
§ 354 AJbs. 2 vOl1gesehene Höchs,tIbetmg für diie 
gegen e~nen Verpflich1Je\)en in51g,esarmt verhängten 
Geldstrafen beseitigt; denn es leuchtet nicht ein, 
warum die Sanktion bei NichthefoLgu,ng eineis 
ExelwtiofilstiteLs, der zu \lJnvert're~ba1"len Hand
lU'llJgen verpfhchtet, milder sein soll ai1s im FaU 
von DuMutugen U'Dld Unterla'5lSturugen. 

Die vorgeschLag,ene ÄI1Idenung der §§ 354 und 
355 EO hätoe aUendJitnJgs - ve~s:tärkt - zur 
FoLge, daß ei1l!e Haft verhängt w,irid, ohne daß 
der Verhaftete gehört OIdJer sonst eine B'erechlli
gung der VenhäruguDig der Haft gepruft worden 
ist, ohne daß a1510 ein ,der MRK enusprech'ell1ldes 
Verfahren Ülber die Freihej,t~beschränkuilig Sltatt
gefuniden hat. Die Ha.ft soLl deshalb nicht aLs 
erstes ZwaDl);1srrnitoel und - Dlach der vor,g,e
schIa.genen Noof,asSiung des § 361 - üherd~es 
crSlt dann verhängt wel'd'en, w,oon di'e Zuwider
harDidlul1Jg gegen den Ti,oel biew.iesen worden ist. 

Wenn sich nachträgLich etWia im Impuig1Il1albiöl15-
prozeß herausstellt, daß eine Geldstrafe zu Un
recht verhängt worden ist, dallJn soll der Rriick
el'!soatoul1Jgsailispruch des Bestnaften nicht von dem 
ZufraLl abhäI1lgten, oIb der ,erlegte B'etrla>g sich noch 
im Vermögen des BUilides befindet odter bereits 
dem ZJUlstäl1Jd~gen Träger der Soz~aLhi!Jf,e ülher
wiesen wonden ist. Die Ülher);1abe des Betmges 
an den SOizialhiJLf.eträ,);1er saH ,daher ausdrücklich 
m~ot ,dem RückzahlullJgs:I>l1Jspnuch für den F.aM ver
bunden sein, daß die Strafverfügung aufgehoben 
Willd. Darmit wär,e dallJn die Gefahr beseit~gt, 
daß infoLg,e der Mög:lichlre,rt der überwei~ung 
der erlegven Ge1dstraf,e an den SoziaLhiJfeträger 
di,e Fortführung der Exekutlion mit der Gef,ahr 
eines uner,setzLichen oder schwer ZJU ersetzCillJden 
VermögenSllJachtei,ls im Sinn des § 44 Albs, 1 
EO verbunden ist ~d:ie Gef,ahr aI1ldel'er Nacht,eile 
bleibt davon unberühl'!t, wie etw:a derjteniJgen, 
die mangels verfüglbaner fl,üslsig,er Mittel mit 
ei,ner a,llenfarHs exekl1l1tiv,en v,erwel"tung von V'er
mögteMgegel1Jstä~dien ,des Verpflichteten v,erbun
den wären). 

Zu Art. I1I: 
Die BesnlimrrinlJIlJg bed,eutet zB bei § 30 Alhs. 1 

des KODisumeru1JeIlJschut~g·esetz'es, Idaß auch hci 
der UroeliLsv,eröff'entlichung die KOIS~en vom Titru
g,ericht zu bestimmen sirud. 

Kostenberechnung 

Da insbesondere durch Zurückstellung des Aus
baues des einzeladministrativen Konsumenten
schutzes keine zusätzliche personelle Belastung der 
unm'ittelbaren wie mittelbaren :aundesverwaltung 
eintritt, die zusätzliche Verbandsklagslegitimation 
aber, wie die Erfahrung seit 1971 zeigt, auch keine 
zusätzliche Belastung der Gerichte bringen dürfte, 
wird die Vollziehung der Bestimmungen des Ent
wurfes keine unmittelbare finanzielle Mehrbela
stung des Bundes bewirken. 
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10 249 ,der Bcibgen 

Gegenüberstellung 

Gel t end e r Tex t: 

Zu Artikel I: 

§ 4. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbes in öffentlichen Be
kanntmachungen oder anderen Mitteilungen, die 
für einen größef\en Kreis von Personen bestimmt 
sind, über geschäftliche Verhältnisse (§ 2) zur 
Irreführung geeignete Angaben in Kenntnis die
ser Eignung macht, wird vom Gericht wegen 
übertretung mit Arrest von einem bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 25 000 S 
bestraft. Neben der Freiheitsstrafe kann Geld-

. straf,e bis zu 25000 S verhängt werden. 

keine Entsprechung 

§ 8. (1) Wer wider besseres Wissen über das 
Unternehmen eines anderen, über die Person des 
Inhabers oder Leiters des Unternehmens, über die 
Waren oder Leistungen eines anderen zu Zwecken 
des Wettbewerbes Tatsachen der Wahrheit zu
wider behauptet oder vef\breitet, die geeignet 
sind, den Betrieb des Unternehmens oder den 
Kredit des Inhabers zu schädigen, wird wegen 
Vergehens mit Arrest von drei Monaten bis zu 
einem Jahre. oder mit Geldstrafe bis zu 225 000 S 
bestraft. Neben der Freiheitsstrafe kann Geld
strafe bis zu 225 000 S verhängt werden. 

(2) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen 
des Verletzten statt. 

§ 10. (1) Wer im geschäftlichen Verkehl'e zu 
Zwecken des Wettbewerbes dem Bediensteten oder 
Beauftragten eines Unternehmens Geschenke oder 
andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, 
um durch unlauter,es Verhalten des Bediensteten 
oder Beauftragten bei dem Bezuge von Waren 
oder Leistungen eine Bevorzugung für sich oder 
einen Dritten zu erlangen, wird, soweit nicht nach 
anderen Bestimmungen eine schwerere Strafe ver
wirkt wird, wegen Vergehens mit Arrest von 
drei Monaten bis zu einem Jahre oder mit Geld
strafe bis zu 225 000 S bestraft. Neben der Frei
heitsstrafe kann Geldstrafe bis zu 225 000 S ver-
hängt werden. . 

(3) Irrt Urteil ist das Angebotene oder das 
Empfangene oder sein Wert für verfallen zu er
klären. 

Entwurf: 

Zu Artikel I: 

§ 4. (1) Wer ,im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs in öffentlichen Be
ka,nntm:achungen odel' ander:en Mitteilung,en, die 
für einen ,größeren Kreis von Personen besllirll!mt 
sind, über geschäftliche Verhältnisse wissentlich 
ZlUr krdührung geeignete Angaben (§ 2) macht, 
ist vom Gerimt mit Geldstr:afe bis zu 180 Tages
sätzen ZIU bestrarfen. 

Mogelpackung 

§ 6 a. Wer ZIU Zwecken des Wettbewerbes Fer
tigpackungen in den g.esmäftlichen Verkehr 
bringt, bei ,denen das Mißverhältfliis zwüschen 
Verpackungsgröße urud F.üllmeruge nieht durch 
die Eigenart &r Ware oder durch veropackungs
technische Gründe bedingt ist, kann aJUf Unter
lassung ,und unter den Vüraussetzungen des § 2 
Abs. 1 auf Sm:lJdenersatz ln Ansprum genommen 
wef\den. 

keine Entsprechung 

§ 10. (1) Wer im geschäftIimen Verk,ehr zu 
Zwecken 'des Wettbewef\bes dem Bediensteten 
oder Boeauftr.agten eines Unternehmens Ge
schenk,e oder andere Vorteile anhietet, versprimt 
oder. g,ewährt,um ,cLurch unla uteroes Verhalten 
des B,ediensteten oder Beauftragten hei dem Be
zUig von Waren oder Leis.turugen e,ine Bevor
zugung für sim oder einen Dritten z,u erlangen, 
ist vom Gericht mit Freiheitsistraf,e bis ZIU drei 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages
sätzen zu bestrafen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht aIlZlUwenden, 
wenn ·die Tat nach anderen Bes~immung.en m1t 
gleimer oder strengerer Strafe hedroht ist. 
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249 der Beilagen 11 

Gel t end e r Tex t: 

§ 11. (1) Wer als Bediensteter eines Unterneh
mens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die 
ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut 
oder sonst zugänglich geworden sind, während 
der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbe
fugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes mit
teilt, wird wegen Vergehens mit Arrest von drei 
Monaten bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe 
bis zu 225000 S bestraft. Neben der Freiheits
strafe kann Geldstrafe bis zu 225 000 S verhängt 
werden. 

§ 12. (1) Wer die ihm im geschäftlichen Ver
kehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften 
technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Licht
bilder oder andere Nachbildungen, Modelle, 
Schablonen, Schnitte, Rezepte, Beschreibungen zu 
Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet 
oder an andere mitteilt, wird wegen Vergehens 
mit Arrest von drei Monaten bis zu einem Jahre 
oder mit Geldstrafe bis zu 225 000 S hestraft. 
Neben der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis zu 
225 000 S verhängt werden. 

§ 14. In den Fäillen der §§ 1, 2, 3 und 10 kann 
der Anspruch auf Unter1a;ssung von j,edem Unter
nehmer, der Waren oder Leist:U!ngen gIeicher oder 
verwal1ldter Art herstellt oder in den geschäftli
chen V,erkehr bringt (Mitbewerber), oder von 
VeI1ein1g,ungen zur Förderung wirtschaftlicher 
Lnteressen von UnteI1nehmern gellCend gemacht 
,wenden, soweit ,diese Vel1ernigungJen Interessen 
v,ertreten, die durch 'rue Hal1ldlung -berührt wer
den. Im FaHe ,des § 2 kann der Anspruch auf 
Unterlassung auch vom österreich~schen ~Arbei
terID3Jmunel1tag, von ,der Präs,identenkonferenz der 
Landwirtsch,aftskammern österre,ichs oder vom 
Ölsterreich1schen Gewerkschaftsbun,d geltend ge
mach,t wel'den. 

§18. Der Inhaber eines Unternehmens kann 
wegen einer nach den §§ 1, 2, 7, 9, 10 Abs. 1, 
11 Abs. 2, 12 unzuläs~ig,en Handlung auch dann 
.iJuf UnTerLassung ,in Anspruch genommen werden, 
w,enn ,die Handlung im Betriebe seines Unter
nehmens von einer anderen Person begangen 
wOtiGen ist. Er haftlet in diesen FäHen für Scha
'Genersa1JZ, wenn ihm d,ie HandlJung bek,annt war 
oder bekannt sein mußte. 

§ 19. (1) !Die Straffen, die lauf die in den §§ 4, 
S, 10 Abs. 1, 11 Abs. 2, 12 mit Stmfe bedrohten 
HandLun~en gesetzt' :~nd, treffen den Inhaber 
eines Unnernehmens auch dann, wenn er vor
sätzlich d1ie im Betniebe seines Unt,ernehmens von 
einer 'andern Person begangene Handlung nicht 
gehindert hat. 

Entw'urf~ 

§ 11. (1) Wer aAs BedienstJeter eines Unter
nehmens Geschäfts- oder Betrireb~gelheimnisse, die 
ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut 
oder sonst zugänglich geworden sind, während 
der GeltungSidaruer des DienstverhältBtsses un
befugt anderen zu Zwecken des WettJbewerbes 
mitteilt, ist vom GeDicht mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tages,s'ätzen zu bestraf.en. 

§ 12. (1) Wer die ,ihm im geschäftlichen Ver
kehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschr,iften 
technischer Art zu Zweck'eIl des Wettbewerbs 
unbefugt verwertet oder anderen mitteilt, ist 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe his zu drei 
Monaten ode1" mit GeLdstrafe bis zu 180 Tages
sätzen zu bestrafen. 

§ 14. In ,den Fällen der §§ 1, 2, 3, 6a iUTId 10 
kann der Anspruch auf Unterlassung von j.edem 
Unternehmer, der W:aren oder Leistungen glei
cher oder verwandter Art herstellt' oder ,in den 
gesch'äftliche~ V'erkehr br,ingt {MitJheweIiber}, 
oder von Verein~gungen zur Förderung wirt
sch,aftlicher InteresSien von Unternehmern gel
tend gemacht werden, soweit diese Vel'einißiUngen 
Interessen vertreten, die durch die Hand.Iung be
rührt werden. In den Fällen der §§ 1, 2 UIl!d 6 a 
kann der Anspruch auf Unterlassung auch vom 
österreichischen Al'IbeiterkammertaJg, von der 
Präsidbnoenkonfe.renz der LandWlirtschaftskam
mern österreichs oder vom österreich,rschen Ge
werksch'aftsbund geltend gemacht werden. 

§ 18. Der Inhaber eines Unternehmens kann 
wegen einer nach den §§ 1, 2, 6 a, 7, 9, 10 Ahs. 1, 
11 Abs. 2, 12 unzulässigen Handlung ,wchdann 
3Iuf U nterLassUl1Ig in Anspruch genommen wer
den, wenn die HandIung im Betrieb sein'es 
Unternehmens von einer anderen Per~on began
gen word,en ist. Er haftet in diesen Fällen für 
Schadenersatz, wenn ihm die Handlung bek,annt 
war oder heka;nnt sein mußte. 

§ 19. (1) Die Strafen, ,die auifdie in ,den §§ 4, 
10 Abs. 1, 11 Abs. 2, 12 mit Straf.e bedrohten 
'Handlrungen gesetzt sind, treffen den Inhaber 
eines Unternehmens auch dann, wenn er vor
sätzIich ,die im Betl1ieb seines Unternehmens von 
einer anderen Person begangene Handlung nicht 
gehindert hat. 
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12 249 der Beilagen 

Gel t end er Tex t: 

Verjährrtlnlg der Ansprüche auf Verjährung 
U n t e r las s u.n gun d auf S c h a cl e n e r-

En t w,u,r f: 

zivilrechtlicher 
sprüche 

An-

s'a tz 

§ 20. (1) Die in diesem Gesetz bezeichneten 
Ansprüche MIf Unter1a:ss,un'g oder Scha,denersatz 
v.erjähren ,in .sechs Monaten von der Zeit an, zu 
der der Anspruchsbel"echti,gte von ,der Handlung 
und von oder Person des Verpflichtecen I(,enntnis 
erhngt hat, ohne Rücksicht 'auf diese Kennt11lis in 
drei Ja,hren von der Begehung ,der Handlung an. 

(2) Für die Ansprüche auf Schadenersatz be
ginntder Lauf der "'erjähr~ng nicht vor der 
Zeit, zu der ein Schaden ,entstan,den ist. 

(3) Insola.nge eine geschäftliche Einrichtung ent
geg,en den Bestimmungen dJi'eses Gesetzes fort
besteht, bl'eibt der Anspruch auf -ihlle Beseitl1gung 
(§ 15) und ,MIf UntenLassung der gesetzwidrigen 
HarudIung gewahrt. 

§ 25 •... · 

(2) Wind in ,den Fällendes § 8 auf Strafe er
. karunt, so ist zugleich dem Vedetzten Idie Bdug
nis z,uz'll!sprechen, das Urteil innerha1b best'LmmtJer 
Frist auf Kosten des Verurceilten z.u v,eröffent
lichen. 

(3) In d,en Fällen der §§ 4, 8, 10 mann das 
Genicht dettn freigesprochenen Angekla,gt:en auf 
seinen Ancraog dve Befugnis zuspr,echen, das frei
sprechende Urteil innerhalb bestimmter Frist auf 
Kostendes Privatanklägel1s zu v,eröffentl,ich'en. 

(4) Ist iauf Grund 'e~ner ,der Vorschriften dieses 
Gesetz,es, aus:genomrnen ,die §§ 11, 12, auf Unter
lasoSung Krage 'erhaben, so mann in ,dem UrteiLe 
der obsiegeruden Partei ,dlie Befugruis zugesprochen 
werden, das Urtei,l il1!lllerhalb bestimmter Frist 
MIf Kostlen der uruterLiegenden P,artei z.u ver
öff,entlichen. 

(5) Di'e V'eröff,entlichung umfaßt den Urteils
spr,uch. Wenn besondere Umstände dafür spre
chen,kann auch die V'eröfferrtLichung der Urteils
gründe, alHenfaHs auch des Tatbestan!des, ange
ordnet oder zug,elassen wel"den. 

(6) Di,e Art der Veröff,entlichung ist In dem 
Urteile z,u bestimmen. 

§ 20. (1) Unterlassungsansprüche nach odi,esem 
Gesetz verjähren sechs Monate nach,dem der 
Anspruch!'berechtigte von der GesetzesV'erletzung 
und von .der Person des Verpflichteuen erfahren 
hat; ohne Rücksicht dar:auf drei Jahre nach der 
GesetzesverletzJUng. ' 

keine Entsprechung 

(2) Solal1Jg,e ein ges'etzwidriger Zustand fort
besteht, :bleibt der .Anspruch auf s,eirie B,esei
t~gung (§ 15) und auf Unterlassung der Gesetzes
verletzung gewahrt. 

§25 .... 

keine ,inhaltliche Entsprechung 

(2) In den Fällen ,der §§ 4 und 10 kann das 
Gericht dem freigespro.chenen Angeklagten auf 
seinen Antrag die Befugnis zusprechen, das frei
sprechende Urteil innerhalb bestimmter- Frist auf 
Kosten des Privatanklägers ZlU veröffentlichen. 

(3) Wil'1d, aus~enammen ldii'e Fälle der §§ 11 
und 12, auf Unterlassung gek.lagt, so hat das Ge
richt der obsiegenden Partei, ,wenn diese daran 
ein berechtigtes Inueresse ha~, auf Antrag die Be
fugnis zuzusprechen, das Urteill innerhalb be
stimmter Frist auf Kosten des Gegners zu ver
öffentlichen. 

(4) Die V'eröffent:1ichung IUlIIlfaßt den Urteils
spruch. Die Art der Veröffentlichung ist ~m Ur
teil zu bestimmen. 

(5) Im Zivilverfahren kann das Gericht auf 
Antrag der obsiegenden Partei einen vom Ur
teils spruch nach Umfang oder Wortlaut abwei
chenden oder ihn ergänzenden Inhalt ,der Ver
öffentlichung bestimmen. Dieser Antrag .ist spä
test'ens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils 
zu suellen.' Ist der Antrag ,erst nach S.chluß der 
mündIichen Streitverhandlung gestellt worden, 
so hat hierüber das Erstgericht nach Rechtskraft 
des Urteils mit BesChluß ~u entscheiden. 

(6) Das Ger:icht erster Instanz hat auf Antrag 
der obsiegenden Partei die Kosten der Veröffent
liChung f'estzusetzen und deren Ersatz dem Geg
ner aufzutragen. 
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249 der BeilaJgen 13 

Gel t end e r Tex t: 

(7) ht :in ,den Fällen der '§§ 4, 8 die stnfrbal'e 
Hal1idlun,g durch eün Druckwerk began~en wor
den, so gelten für die Veröffentlichung des Urteils 
d~e Vorrschriften des Preßgesetzes. 

4. Vorschriften über Waren kennzeichnung 

§ 32. (1) Mit V,erordnun,g kann 'a.n!;,eopdnet 
w,erdlen, daß bestJimmteW,a,l1en nur in V1011g,e
sch,rliebenen MengeneinheitJen oder nur unter 
ErSlicht1ichma.chung der Menge (Gew,icht, Maß, 
Zahl), der B,eschaffenhcit (einschl,i'eßIich ,der für 
di'e Verw,endung maßg,eblich'en Angaben), des 
Preises (alUch in Beziehung auf bestimmte Ge
wichus- oder Mel1igeneinheLtJen), der ördJichen 
Herkunft sow~e des Na.mens oder der F.illma 
und des Geschäftssitzes ,des Erz'eug,ers oeber Häl1id
Le~s der Wiare gewel'1hSlmäß~g verkauft, teilgehalten 
oder ,sonst in ,Verkehr ,gesetzt werden ,düden. 

keine EntsppechunJg 

§ 32. Abs. 1 drittJer und wetter Satz: 

Die Verol1dnung kann angehen, 1n welcher 
Weise die Beschaffenheiusmerkmale festzusteHen 
s~nd. Bei der RegeLung dieser Verfahl'en ist auf 
den jewei'Li'gen Stand ,der T,echnik Bedacht zu 
nehmen. 
ul1id 

(2) D~ese VerordnungJen halben die Art und 
Weise ,der Anbl1ingJUllg sowie ,den Inha,1t der 
vor,gesch,riebenen iB,ezeichawngen zu -bestimmen 

Entwurf: 

(7) Die Veröffentlichung auf Grund emes 
rechtskräftigen Urteils oder eines anderen voll
streckbaren Exekutionst1itels ist vom Medien
unternehmer ohne unnötigen Aufschub vorzu
nehmen. 

4. Vorschriften über Kennzeidtnungen 

§ 32. (1) Mit Verol'dnung kann angeordnet 
werden, daß bestimmte Waren ' 

1. nur in vorgeschriebenen Mengen, Verpak
kungen oder unter Einhalltung' eines be
stimmt:en Verhältl1iisses zw,ischen Verpak
kungsgröße und Füllmenge, 

2. nur unter Ersichtlichmachung 
a) des Namens (Firma) und des Ges.chäfts

sitz'es des ErZieugers oder Händlers, 
b) der Menge (Gewicht, Maß, Zahl), 
c) der Beschaffenheit (eirtschließLich der für 

die Verwenld'ung wesentlichen Angaben), 
d) der für den ol'dnungsgemäßen Gebrauch 

und die Pflege wes'entlichen Angaben, 
e) des Preises (auch 1n Bez,iehung auf be

stlimmte Gewichts- oder Mengeneinhei
ten) sowie 

f) der örtlichen Herkunft 

gewerbsmäßig feilgehalten oder sonst ein Verkehr 
gesetzt wel'den dürfen. 

(2) Mit Verordnung kann angeordnet werden, 
daß bestimmte Dienstleistungen 

1. nur in vorgeschriebenen Mengeneinheiten 
(insbesondere Leistungs-, Maß- oder Zeit
einheiten), 

2. nur unter Ersichtlichmachung 
a) des Na.mens (Firma) und des Geschäfts

sitzes Jesjenigen, der die Dienstleistung 
anbietet oder epbringt, 

b) der Menge (insbesondere Leistung, Maß, 
Zeit) sowie 

c) der Beschaffenheit (einschheß1iCh der für 
,den Empfänger der Dienstleistung we
sentlichen Angaben) 

gewerbsmäßig angebo~en oder erbracht werden 
dürfen. 

(3) Die Verordnungen nach den Abs. 1 oder 2 
können angeben, wie ,die Beschaffenheitsmerk
male festzusteHen sind; dabei ist auf den jewei
ligen Stand der Technik Bedacht zu nehmen. 
Die Verordnungen können auch besuimmen, wie, 
wo (bei Waren nach Tunlichkeit auf diesen) und 
wann die vorge,schriebenen Kennzeichnungen ,an
zubringen sind und deren Inha1t sowie die we
gen der Beschaffenheit der W,aren OIder Dienst-
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14 249 der Beilagen 

Gel t e n cl ,e r Te x t: 

,und kÖnnen auch Ai.fil()rcLnul1lgen tiber den Zeit
punkt dieser AIlIbriinglUIlIg, über dile Verpackung, 
über die wegen ,der Besch'affenheit von Wal'en 
oder besonderer Vierhältni'sse ,gesta·tteten Ahw,ei
chungen oder B·effleiungen von Iden -erlassenen 
Vorschriften sowie die zu del.1en Sicheruilig und 
Einhaltung geeignecen ühem',achung,smaßl.1egeltn 
enthalten.Lst es unuunIiCh, die Beschaffenheit 
auf der Ware' selbst oder 'wf der Vel.1packurug 
oder UmhülLung a;nzug-eben, so kamn' ang.eordnet 
werden, daß die Beschaffenheit in einer mit der 
Wafle i.u iibengebenden Begleitsch,rift anzugeben 
ist. 

§ 32 Abs. '1 zweiter Satz: 

Je nach der Art der Waren können sich der
a.mg,e Verordnllngen' auf alLe 'Oder nu,r a;uf ein
zelne dieser Kennzeichnungselemente beziehen. 

(3) Wenden VIerordnungen über den Gehrauch 
vongesch11iehener Mengeneinheiten oder über die 
Ersiehdichmachurug der Meruge hezügLich solch,er 
W,a;ren erlass,en, die infolge ihrer natürlichen 
Beschaffenheit wä:hrend des AUlfibewahrens in 
Gew~chtoder Maß in der Regel Einbuße erleiden, 
SI() "sU:nd &ie !statthaften FehIergrenzen he~onlders 
fe.SltZlUsetzen. 

(4) Mit Verondnw1'1Igkönnen fenner Eü'r Waren, 
sofern sve unuer Eflsichd~chmachrung der Menge, 
der Besch'affenheit (einschlließ1.ich der Jür die Ver
weilidung maßgeblichen AIlIga;ben), ,des Pr,eises 
(auch ,in BeZliehung auf bes,oimmte Gewicht!S- oder 
Mengeneinheiten), der örtLichen HeriIwrnt sowie 
,des Namensoder.der Eirma und des Geschäf.ts
sitzes ..des Erze1l!gens ,oder Händ'lers der Ware 
gewenbsrnäßi!g verkäruft, feilgehaIten oder sonst 
in Verkiehr ges,etzt werden, besc]mmte Bez'eich
nUl1jgen vOl.1geschrieben, zug,das'sen oder verhoten 
w(}l.1den. Die vorstehenden Absätze gelten,soweit 
Slie 'atn!Wenldlbar sind, auch für die einebesllimmte. 
Bezeichruung vorschI'leihenden, zubssenden oder 
venbietendea Verordnungen. 

(5) Ahs. 1 bis 4 finden auf L,ebensmitteI, Ver~ 
zehrpr0idl\lkte .und Zusatzstoffe nur !in:soweit An
wend'Wllg, nlsdUJrch Verot1duilxng ';bngeordn,et wer
den kann, daß di'ese Wa'l'en ml'r in vOI'lgeschrie
benen M'e~geneinheiten oder ruur unter Er~icht
lichmachung des Preis.es (au.ch än Bez~ehung auf 
bestimmte Gewlicht;s- 'Oder Mengeneinheillen) in 
Verkehr .g'esetzt werden düden. 

§ 33 .... 

(2) Im FIa:lle der V,erurtet1ung weg,en Zuwider
hailidelns gegen e~neauf Grund ,der Albs. 1 bis 3 
des § 32 erlassene Verordnung i&taUif z'Wangs~ 

. we.ise Anibrvl1jgung ,der fehlenden vorschr;~fts-
mä'ßi~en B,e:oeichiliung a.uf den der Verfügung des 
Vemrtrevlten . ,unterLiegenden Gegenständen, 'gege-

Entwurf: 

leistungen oder 'besonderer Verhältn'isse gestat
teten Abweichungen oder Ausnahmen sOWli,e die 
zur Einhaltung der Verooonung geeigneten über
wachungsmaßregeln festlegen. Je nach Art der 
Waren oder Diensllleistungen können sich die 
Verordnungen auf alle 'Oder auch nur auf ein
z,elne Keanzeichnungsmerkmale beziehen. Wei
ters können Verordnungen nach Abs. 1 auf 
Waren beschränkt werden, die :our Entnahme 
durch Kunden bestimmt sind. In Vörs.chriften 
über Warenkennzeichnung kann auch vorgesehen 
w,encLen, daß für ahre Einhalmmg nur der Her
steHer oder Importeur verantwortlich ist. 

(4) In Verordnungen nach Abs. 1 können für 
Waren, deren Gewicht oder Größe sich infolge 
ihrer natürlichen Besmaffenheit während des 
Aufbewahrens in der Regel ~erringert, die hie
für statthaften Grenzen besonders festgesetzt 
werden. 

(5) Mit Verordnung können auch he stimmte 
Bez'eichnungen für Waren und Dienstleistungen 
vorgeschri'eben, zugelass'en oder verboten wer
den. Die vorstehenden Absätze gelten, soweit sie 
anwendbar sind, auch für diese Verordnung. 

(6) Die Abs. 1, 3 und 5 sind a.uf Lebensmittel, 
Verzehrprodukte und Zusatzstoffe nur insoweit 
amlUwenden, als durch Verordnung angeordnet 
werden kann, daß diese Waren nur in vorge
schriebenen Mengeneinheiten 'Oder nur unter Er
sichtlichmachung des Preises (auch in Beziehung 
auf bestimmte Gewichts- oder Mengeneinheiten) 
feilgehalten .oder ,sonst in Verkehr ,gesetzt werden 
,düd,en. . 

§ 33 .... 

(2) Im Fall der Bestrafung wegen Verstoßes 
gegen eine nach § 32 erlassene Kennzeichnungs
verondnung ista.uf Anbringw11g der fehlenden vor
schriftsmäßigen Kennzeichnung auf den der Ver
fügung des Bestraften unterliegenden Gegenstän~ 
den, ,gegebenenfalls unter ·Beseitigungder vor-

249 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



\ 

249 der Beilagen 15 

Gel te nd e r Tex t: 

henenf,alls unter Beseitignmg der vornal1lJdenenun
richtigen oder v0rsch·r~ftswidri:gen Eez.eichnung 
oder nach Erfordel1nis der tdi,esetragenden Um
hü!t1ungen oder Verpackungen, oder wenn eines 
oder das andere nicht inögJ,ich ist, a:uf den Ver
fall ,dj.es.er GegenstäB!de zu erkennen. 

(3) Wenn einer auf Grund des letzten Ab
satzes des '§ 32 erlassenen Verordnung, mit der 
eine bestimmte Bezeichnung v,orgeschrieiben oder 
verboten woroenist, zuwidergehandelt wurde, 
ist im Falle der Verurteilung hinsichtlich der der 
Verfügung des Verurteilten unterliegenden Ge
genstände auf Beseitigung der unrichtigen oder 
vorschriftswidrigen Bezeichnung, nach Erforder
nis der diese tragenden Umhüllungen oder Ver
packungen, oder, wenn dies nicht möglich ist, 
auf den Verfall dieser Gegenstände zu erkennen. 

§ 34 .... 

.(2) Die Verjährul'rgsfrüt (§ 31 Abs. 2 
VStG 1950) beträgt bei Verwaltungsübertretun
,gen nach diesem Bundesgesetz sechs Monate. 

§ 37. (1) Die Zurückbehaltung zuf Grund der 
.§§ 35, 36 ist unver'züglich der Bezirksverwal
tungsbehörde,in deren Bezirke die Ware ZIU

rückbehalten wurde, unter Mitteilung des Sach
verhaltes arr:liUzeigen. 

(2) Die Beziiksverwaltungsbehördehat von 
den ·i.lber eine solChe Anzeige getrQffenen Ver
'mgungen das Zollamt, das die Ware zurüCkbe
halten hat, sofort in Kenntnis zu setzen, 

(3) Die Anwendung der Bestimmungen über 
.die Bestrafung der Zöl1:z:uwiderhandlungen bleibt 
unberührt. 

ARTIKELH 

§ 354 Abs, 2 erster'Satz: 

Die Exekution hat mit der Androhung des 
für den Fall der Sa,umsal zur Anwendung kom
menden Nachteiles zu beginnen. 

§ 354 Abs. 3: 

Die in einer einzelnen Strafverfügung ange
drohte GeLdstrafe darf ,die Summe von 50 000 S 
nicht übersteigen. 

§ 355. Die Exekution gegen den zur Unter
lassung einer Handlung oder zur Duldung der 
Vornahme einer Handlung Verpflichteten ge-

iEntwu·rf: 

harl!denenunrichtigenodervorschriftswidl"igen 
Kennzeichnung oder nach Erfordernis der diese 
tragenden Umhüllung oder Verpackung, oder, 
wenn ·eines oder das andere nicht möglich ist, auf 
den VerfaUdies,er Gegenstände zu erkennen. 

(3) Wenn einer nach § 32 Abs. 5 erlassenen 
Verordnung zuwidergehandelt wurde, ist im Fall 
der Bestrafung die Beseitigung der unrichtigen 
oder vorschriftswidrigen oder die Anbringung der 
fehlenden vorschriftsmäßigen BezeichnUlag der 
der Verfügung des Bestraften unterliegenden Ge
genstände oder, wenn dies nicht möglich ist, de
ren Verfall anzuordnen. 

§ 34 .... 

1(2) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vo,r, wenn eine .in den § § 29 Abs. 2, 30 Abs. 2, 
31 Abs.3 oder 33 Abs. 1 bezeichnete Tat den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

§ 37. (1) Das Zollamt hat dem üher die W.are 
VerfügunglSherechtigten die G~legenheit zu ge
ben, innerhalb angemessener Frist den für die 
Zurückbehaltung auf Grund der §§ 35 und 36 
ursächlichen Mangel zu beheben. 

(2) Wird der Mangel rechtzeftig behoben, so 
ist die Ware freizugeben. Anderenfalls ist die 
Zurückbehaltung unverzüglich der Bezirksver
waltungsbehörde, in deren Bezirk die Ware zu
rückbehalten wUllde, unter Mitteilung des Sach
verhaltes anzuze1g;en. 

unverändert ul1iter der Absatzbezeichnung ,,(3)" 

unverändert unter der Absatzbezeichrul:ng ,.,(4)" 

ARtIKEL Il 

§ 354 Abs. 2 ersller Satz: 

Die Exekution hat mit der Androhung der 
für den Fall der Saumsal zu verhängenden Stra
fe zu beginnen; als erste Strafe darf nur eine 
GeLdstrafe angedroht werden. . 

entfällt 

§ 355. Die Exekution gegen den zur Unter
lassung einer Hal1ld1ung oder zur Duldung der 
Vornahme einer Handlung Verpflichteten ge-
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schiehtda,durch, daß nach Bewilligung; der Exe
kution wegen eines jeden Zuwiderhandelns auf 
Antrag vom Exekutionsgerichte Geldstrafen· oder 
Haft bis zmr Gesamtdauer eines Jahres verhängt 
werden. Diese sind bei wiederholter AnweIlidung 
im Verhältnisse zur zuerst verhängten Strafe 
oder Haft zu erhöhen. 

(3) Die in einer einzelnen Strafverfügung an
gedrohte Geldstrafe darf die Summe von 50 000 S 
nicht übersteigen. 

§ 359. Die behufs Erwirkung von Handlungen, 
Duldungen oder Unterlassungen verhängten 
Geldstrafen fließen dem [Armenfonds] des OrtJes 
zu, in welchem der Verpflichtete seinen Wohn
sitz hat, falls aber der Verpflichtete im Geltungs
g,ebietedieses Gesetzes keinen bekannten Wohn
sitz halben sollte, dem [Armenfonds] jenes Ortes, 
an welchem das Exekutionsgericht seinen Sitz hat. 

§ 361 erstJer Satz: 

Die Haft darf .in jeder einzelnen Straf
verfügung nicht für länger als für die Dauer von 
zwei Monaten verhängt werden. 

Entwurf: 

schieht dadurch, daß wegen eines jeden Zuwi
derhandelns nach Eintritt der VoUstreckharkeit 
des Exekut,ionstitels auf Antllag vom Exekutions
gericht anläßlich der Bewilligung der Exekution 
eine Geldstrafe verhängt wird. Wegen eines jeden 
weiteren Zuwiderhandelns hat das Exekutions
gericht auf Antrag eine weitere GeLdstrafe oder 
eine Haft bis zur Gesamtdauer eines Jahres zu 
verhängen. Diese sind nach Art und Schwere des 
jeweiligen Zuwiderhandelns auszumessen. 

entfällt 

§ 359. Die einzelne Gddstrafe darf in jeder 
einzelnen Str.afverfügung 50 000 S nicht über
stJeigen. 

Ist die Geldstrafe zu Unrecht verhängt worden 
oder fällt die Pflicht zu ihrer Zahlung nachträg
lich weg, so ist der erhaltene Betrag dem Ver
pflichteten zurückzuzahlen. über die Rückzah
lungspflicht hat auf Antrag ,des Verpflichteten 
das Exekutionsgericht mit Beschluß zu entschei
den. 

Die zur Erwirkung von Handlungen, Duldun
gen oder UntedaSlSungen verhängten Geldstrafen 
sind unter Vorbehalt einer Rückzahlungspflicht 
nach Abs. 2 vom Exekut~onsgericht dem Träger 
der Sozialhilfe zu überweisen, der für den Ort 
zuständig ist, in dem der· Verpflichtete seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat;,falls aber der Ver
pflichtete im Inland keinen gewöhnlichen Auf
enthalt hat, ist der Ort maßgebend, an dem das 
Exekutionsgericht seinen Sitz hat. Bekämpft der 
Verpflichtete die Exekution durch einen Rechts
behelf, bevor die Geldstrafe dem Träger der 
Sozilalhilfe überwiesen wOllden ist, S'Ü ist sie erst 
nach rechtskräftiger Entscheidung über diesen 
Rechtsbehelf zu überweisen. 

§ 361 erster Satz: 

Die Haft darf nur verhängt werden, wenn der 
maßgebliche Sachverhalt bewiesen ist (§ 55 
Abs. 2); sie darf in jeder einzelnen Strafverfü
gung nicht . für länger als für die Dauer von 
zwei Monaten verhängt wenden. 
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